
Antrag Nr.: 59 / 2021-24 

Antragsteller: Rechtsorgane 

Ordnung: Rechts- und Verfahrensordnung 

Datum: 15.03.2023 

Antrag: Änderung § 34 

§ 34 Gebühren

(1) Die Gebühren für Anträge bzw. Rechtsmittel betragen für Antragsteller bzw.
Rechtsmittelführer aus:

in I. Instanz in II. Instanz 
Spielbetrieb Land und höherklassig      100,00 € 200,00 € 
Spielbetrieb Kreis       50,00 € 100,00 € 

(2) Die Gebühren für ein Gnadengesuch betragen 200,00 €.

(3) Die Gebühren für ein Schlichtungsverfahren betragen 50,00 €.

Begründung: Ergänzung zu Schlichtungsverfahren und Trennung in Absätze. 

Inkrafttreten: Die Änderungen treten mit Beschluss des Vorstandes zum 01.07.2023 in Kraft. 

Der Vorstand hat am 22.05.23 
die  Ordnungsänderung genehmigt.


